
SCHWERPUNKT

Politisches Bestreben des

neu en Jugendwohlfahrts-
gesetz flWG) von l9B9 war

es, das Jugendwohlfahrts-
recht an die veränderten

gesellschaftlichen Verhalt-
nisse und an die in denletz-

ten ]ahren vollzosenen
tiefgreifenden Neuerungen

im Familienrechr

anzupassen.

Eines der Grundanliegen desJWG
ist die vermehrte Einbeziehung freier
fräger zur Erfüllung von nichthoheitli-
chen Aulgaben der öffentlichen Jugend-
wohlfahrt (JW) in die Jugendwohlfahrts-
arbeit. Auch wenn das ,,ahe" JWG von
1954 die Mitarbeir der Einrichtungen
der freien Wohlfahrtspflege, soweit die-
se dazu bereit waren, in derJW vorsah,
so kann die in $ SJWG 1989 getrolfene
Regelung als essentielle Neuorientie-
rung angesehen werden, die aus einer
rechtlichen Moglichkeit ein Grundan-
liegen macht.

Die Studie

Zunächst wurde durch einen Vergleich
der Landesgesetze untereinander bzr.r'.
rnit dern Bnndesgesetz die rechtliche Si-
tuation der lreien Träger in den Bun-
desländern hinsichtlich ihrer Einbezie-

Zur Bedeutung der freien Träger

im Jugendwohlfahrtsgesetz.
Bericht uber ein Forschungsprojekt.

Scheipl, Enzenhofer, Haider, Streicher

hung bei der Erfüllung von Aufgaben
der ö[[entlichen JW herausgearbeitet.
Zur Absicherung und Veranschauli-
chung dieses Rechtsvergleiches wurden
überdies Analysen von Bescheiden vor-
genommen, die in diesem Zusammen-
hang an die freien Jugendrvohlfahrtsträ-
ger ergangen sind. Auf der Grundlage
dieses Rechtsvergleiches und der Be-
scheidanalysbn rvurden Interviews mit
Vertreterlnnen der fi'eien urrd öffentli-
cl'eti j u.reiid,;olrlfalirt gelulii i.

Die Frogen

Wie werden in den einzelnen Bundes-
ländern die Anerkennungsverfahren in
der Praxis durchgeführt und nach wel-
chen Kriterien wird dabei über das Vor-
liegen der Eignungsvoraussetzungen
entschieden? Analoges gilt fur die Be-
willigungsverfahren bei Einrichtungen
[ür die stationäre Erziehung.

In welcher Form erfolgt die Heranzie-
hung der freien Träger? Welche Konse-
quenzen ergeben sich daraus für die praxis?

In welcher Weise rvird die Fachauf-
sicht durch den öffentlichen Jugend-
wohlfahrtsträger wirksam? Wie erlolgr
die Finanzierung der Leistungen der
freien Träger? Welche Konsequenzen
ergeben sich aus der Form der Finan-
zierung?

Die Ergebnisse

Das neueJWG rvird durchgehend
positiv bewertet und hat in den Bun-
clesländern zrveilellos n,ichtige Impul-

se im Bereich der Jugendrvohlfahrr
ausgelöst. Diese reichen in einzelnen
Bundesländern von einer besseren bud-
getären Dotierung bis hin zur Erarbei-
tung von Plänen zum Ausbau von An-
geboten im Bereich derJugendwohl-
fahrt, die ais Leitlinien und nicht als
Korsett verstanden werden wollen.
Dabei scheint auch die prophylakti-
sche Arbeit an Stellenwert zu gewin-
nen. Die freien Träger empfinden sich
,,lcgitirniei:t" und vom öffcniiiel.eir ju-
ge ndwo hi fa hr ts träg e r z u n e hrne nd
mehr geschätzt. Die Ansicht, rvonach
die Arbeit der freien Träger ,.aus der
Praxis derJugendwohlfahrt nichr mehr
wegzudenken sei", wird sorvohl von
Vertretern derJugendwohifahrtsbehör-
den als auch von jenen der freien Trä-
ger deutlich artikuliert. lm allgemei-
nen wird trotz mancher Reibungs-
fIächen die Zusammenarbeit zwischen
der Jugendlr,ohlfahrtsbehörde und den
freien Trägern als sehr gut bis gur be-
wertet. Je klarer die Vereinbarungen
über die Kooperation sind, desto bes-
ser kann man offensichtlich rrriteinan-
der umgehen.

Die tatsächlich ge[undenen Regelun-
gen sowohl in der gesetzlichen Umset-
zung desJWG 1989 als auch in der.prak-
tischen Handhabung der Ausführungs-
gesetze erreichen in manchen Bereichen
nicht unbedingt die wünschenswerte
Klarheir und Eindeutigkeit.

Die aus welchen Grunden immer
unterschiedliche Handhabung der Ge-
setze (unterschiedliche Interpretation,
Arbeitsersparnis etc.) bringt eine doch
betrachtliche Unubersichtlichkeit mit

20 s0zurllillllrll Nr. 106/Februor 1995



sich. Dies sehen vor allem solche frei-
en Träger als problematisch an, die in
mehr als einem Bundesland arbeiten
(wollen).

Vorschlüge zur Veründerung

Um die Anerkennung der freien Trä-
ger und deren Tätigkeiten im Bereich
der Jugendwohlfahrt sowie die Moda-
litäten der Übertragung von Aufgaben
an diese klarer zu gestalten, werden vom
Forschungsteam folgende Vorschläge
zur Diskussion gestellt:

l. Eignungsfeststellung

Jede Einrichtung, die überwiegend
im Bereich derJugendwohlfahrt ar-
beitet, benötigt eine Eignungsfesr-
stellung. Auf diese Weise wäre in
bezug auf die jeweilige Leistung ein
Mindeststandard sichergestellt. Eine
l.lnterscheidung in Anerkennung
und Bewilligung, wie sie derzeit im
Gesetz vorgesehen ist, scheint nicht
notwendig. Vielmehr sollte das je-
weilige Eignungsfeststellungsver[ah-
ren der Zielstellung der Einrichtung
entsprechend differenziert erfolgen.
Das würde bedeuten, daß bei der
Überprüfung der Voraussetzungen
unterschiedlich streng definierte Kri=
terien angelegt werden. Einrichtun-
gen, welche dieses Verfahren positiv
durchlaufen haben, erhalten das At-
tribut ,,geeignet". Sie unterliegen in
der Folge der Fachaufsicht des öf-
fentlichen Trägers.

2. Schriftlicher Vertrag
Diese Eignungsfeststellung ist die
Voraussetzung fur die Heranziehung
von Einrichtungen der freien Ju-
gendwohlfahrt durch den öffentli-
chen Träger für nichthoheitliche
Aufgaben im Bereich derJugend-
wohlfahrt. In einem klaren schriftli-
chen Vertrag werden die allgemei-
nen Bedingungen [ür die Heranzie-
hung formuliert. Mit Bezug auI die-
sen allgemeinen Vertrag sind Detail-
verträge ftir die jeweils konkreten
Aufgaben (im Einzelfall), zu deren
Erfullung die Einrichtung herange-
zogen wird, abzuschließen.

Es lebe der Unterschied

Die Landesausführungsgeseue in den
einzelnen untersuchten Bereichen sind
z.T. recht heterogen ausgefallen.

Niederösterreich
In Niederösterreich müssen beispiels-
weise alle im JWG-Bereich arbeitenden
Einrichtungen vom öffentlichen Träger

anerkannt sein .

Körnlen, Steiermorlg, Iirol 0ö,
Vororlberg Vllien
In diesen Bundesländem müssen bloß
diejenigen Einrichrungen anerkannr
sein, rvelche der offenriiche Träger her-
anzieht.

0berösterreich, Vorarlberg
Die Praxis der Heranziehung im Sinne
des Gesetzes ist in Vorarlberg eine an-
dere als z.B. in Oberösterreich. Hier
geht der öffentliche Träger mit der Her-
anziehung freier Träger äußerst spar-
sam um, dort sieht man die Plaxis der
Heranziehung als wesentliches Ele-
menl der Kooperation zwischen lreier
und offentlicher Jugendwohltahrt.

Iirol
Auch in Tirol setzt man die Übertra-
gung im Sinne des Gesetzes sehr selek-

tiv ein und bezieht diese auf umfassen-

de Aufgabenbereiche

Steiermq*
In der Steiermark wird diese Heranzie-

hung ausdrücklich fur den jeweiligen
Einzelfall verstanden.
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3. Finanzierung
Die Finanzierung der Tätigkeit der
Einrichtungen rvird durch deren Her_
anziehung ermöglicht. D.h. Einrich_
rungen, welche Aufgaben derJu_
gendwohlfahrt erlüllen, wercien vom
öffentlichen Träger für ihrc Leistun_
gen bezahlt. Die gegenwärrig über-
wiegend praktizierten Formen der
Subventionsvergaben bilden dern-
entsprechend keine adäquate Form
der Leistungsabgeltung.

Hypothetische Anerkennung

Bezüglich der Eignungsfeststellung
darf aber nicht übersehen werden, daß
diese sich bisher fast ausnahmslos auI
bereits bestehende Einrichtungen bezo-
gen hat. Es konnte bei der überprulung
der Voraussetzungen demnach jeweils
von konkreten Datenlagen ausgegan-
gen werden. Dies wird sich in Zukun[t
aber ändern, da freie Träger, welche um
eine Anerkennung für eine neue Ein-
richtung in der Jugendwohlfahrtsarbeit
ansuchen, nur selten über die notwen-
digen Gelder zur Schaffung der entspre-
chenden Voraussetzungen für den Be-

trieb der Einrichtung (Anstellung von
Personal, Anmietung von Räumlichkei-
ten etc.) verfügen. Und somit können
nicht, wie bisher bei bestehenden Ein-
richtungen, die tatsächlichen Gegeben-
heiten berücksichtigt werden.

In diesen Fällen erscheint eine ,,hy-
pothetische Anerkennung", welche in
der Praxis bereits gehandhabt wird, als
gangbares Modell. Dabei werden aui-
grund des vorhandenen Konzeptes (le-

diglich) Vorannahmen über die Eignung
der künftigen Einrichtung gemacht, die
geforderten Voraussetzungen sind noch
nicht oder nur teilweise vorhanden.

Etwa zeitgleich mit diesem Eig-
nungsfeststellungsverfahren erfolgt die
Verhandlung über die Heranziehung;
ihr Abschluß ermöglicht den konkreten
Arbeitseinstieg. Dadurch beginnt die Fi-
nanzierung in der Form einer Leistungs-
abgeltung durch den öffentlichen Tra-
ger. ln der Praxis ergibt sich in der Re-
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gel aber ein nicht unbeachtlicher 7,eit-
raum zwischen dem Abschluß der Ver-
handlungen über die Heranziehung und
dem tatsächlichen Arbeitsbeginn, da
erst die notwendigen Voraussetzungen
geschaffen werden müssen.

S tsrt s u bv-"ntlo nen n otwendlg

Selbst wenn diese erforderliche Vor-
bereitungszeit vom öffentlichen Träger
finanziert wird - was bisher nur verein-
zelt der Fall war -, sind allein bezüglich
der Vorfinanzierung für die Anstellung
des Personals, die Anmietung der
Räumlichkeiten etc. beträchtliche Geld- -

mittel notwendig. Und es stellt sich die
:rage, wer bzw. welcher freie Träger
solche Ressourcen zur Verfügung hat.
Am ehesten trifft das noch auf manchen

der großen etablierten Träger zi.r, kleine
Träger können eine Vorfinanzierung
auf keinen Fali leisten.

Die Unterstutzung der freien Träger
durch die ölfentlichen Träger in Form
von kostendeckenden,,Startsubventio-
nen" ist daher in der Regel unerläßlicl'r,
auch wenn das von diesen bisher, nicht
zuletzt aufgrund der viellach knappen
Budgetmittel im Jugendwohlfahrtsbe-
reich, noch nicht so gesehen und prak-
tiziert wird. Für kleine Träger und In-
itiativgruppen bedeutet diese Situation
sonst, daß lür sie eine Tätigkeit in der

Jugendwohlfahrt unmoglich rvird oder
daß sie auf die Unterstützung durch ei-
nen großen Träger angewiesen sind.

Das Forschungsprojekt

wurde l992vom Bundes-

ministerium für Umwelt,

Jugend und Familie in
Auftrag gegeben. Das Re-

sümee dieser Arbeit ist im
2. Bericht ,,Zur T-age der

Jugend in Osterreich" ent-

halten und wurde im
Herbst \gg3dem Natio-

nalrat vorgelegt.

Eine erweiterte und leicht
modifizierte Zusammen-

. 
fassung der Ergebnisse

findet sich in:

Herbert J anig/Bernhard

Rathmayr (Hg.) : Wartezeit.

Studien zu den Lebensver-

hältnissen Jugendlicher in
Österreich, Innsbruck

I99+, Österreichischer

Studienverlag.

Der Vertrouensbonut

Neben dem finanziellen Aspekt be-

steht noch ein weiterer Vorteil fur die

Tätigkeit großer, etablierter freier Trä-
ger gegenüber kleinen Trägern. Die Her-

anziehung eines freien Trägers, die auf
einer hypothetischen Anerkennung be-

ruht, setzt großes Vertrauen des öffent-
lichen Trägers voraus; dieses dürfte er-

sterem, aufgrund einer bereits erfolgten
Zusammenarbeit oder seiner allgemei-
nen Bekanntheit, eher entgegengebracht
werden.

Die öffentlichen Träger sollten sich
aber dessen bewußt sein, daß durch ei-

ne Heranziehungspraxis ohne die je-
weils nötigen Startsubventionen und
den entsprechenden Vertrauensbonus
auch für noch nicht etablierte (kleine)
Träger die Chance der Vielfalt sowie der
Flexibilität für den Bereich derJugend-
wohlfahrt, welche durch viele verschie-

dene Träger besser gewährleistet wer-
den könnte, in Zukunft nicht ausrei-
chend genützt wird.
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